
Abrufschein XX zum Rahmenvertrag XX/20XX  Seite 1 von 3 
 

Arbeitnehmerüberlassung  Stand 11/2015 

 

Arbeitnehmerüberlassungsvertrag 
Rahmenvertrag      /      

 
Abrufschein Nr.       

(Muster: Personalgestellung im Rahmen von Arbeitnehmerüberlassung (ANÜ)) 
 
zum Rahmenvertrag über die Beschaffung über die Überlassung von Arbeitnehmern zur 

Erbringung von SAP-BI-Beratung für die BI-Basis 
 

 Vergabe Nr. VG-3000-2017-0028 
 

 

Auftraggeber: 

Land Hessen, vertreten durch die  
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung 
Mainzer Str. 29 
65185 Wiesbaden 

Vertragsnummer:       

Auftragnehmer:       

Angebot Nummer:        
 

 

 
1 Arbeitnehmerüberlassung  

Der Auftragnehmer überlässt für       [Spezifizierung des Projektes bzw. konkreten Einsatzes] dem 

Auftraggeber geeignete Leiharbeitnehmer zu den nachfolgend spezifizierten Konditionen.  Die überlassenen 

Arbeitskräfte erbringen ihre Arbeitsleistung beim Auftraggeber und werden dort wie eigene Arbeitnehmer des 

Auftraggebers eingesetzt. Die Arbeitskräfte sind in die Betriebsorganisation des Auftraggebers eingegliedert 

und erhalten arbeitsrechtliche Weisungen ausschließlich vom Auftraggeber. Der Auftraggeber bestimmt die Art 

und Ausführung der Arbeitsleitung sowie Ort und Zeit. 

 

2 Leistungsumfang / Vergütung 

Der Auftragnehmer überlässt dem Auftraggeber auf Abruf die nachfolgend genannten Leiharbeitnehmer für 
die nachfolgend aufgeführten Tätigkeiten.  

 

Profil und Person des 
Leiharbeitnehmers 

 

Preis in € 
netto/Stunde 

Personentage 
(8 Arbeitsstunden = 

1 Personentag) 
Preis in € 

    

    

    

Summe Obergrenze netto    
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Summe Obergrenze inkl. MwSt.    

 

 
Reisezeiten, Reisekosten und Nebenkosten werden gemäß Ziffer 5 des Rahmenvertrages nicht 
vergütet. 
 
Die Berechnung der tatsächlich erbrachten Leistung erfolgt gegen Leistungsnachweis. 
Die Leistungen des Auftragnehmers werden nach tatsächlichem Aufwand bis zu einer Obergrenze 
in Höhe von       € zzgl. MwSt. vergütet. Es besteht keine Verpflichtung zur Ausschöpfung der 
Obergrenze. Nach Erreichen der Obergrenze ist der Auftragnehmer nur nach vorheriger schriftlicher 
Genehmigung (Formular Change Request) durch den Auftraggeber berechtigt, weitere Leistungen in 
Rechnung zu stellen. 

 
3 Einsatzort und Einsatzzeit 
 

Einsatzort:       
 
Der Einsatz erfolgt von       bis       zwischen       und       sowie an/am       zwischen       
und       Uhr. Anpassungen erfolgen durch den Auftraggeber entsprechend den jeweiligen 
Erfordernissen im Betrieb/Projekt. Der Einsatz umfasst eine wöchentliche Regelarbeitszeit von       
Wochenstunden.  
Pausen- und Ruhezeiten sind vom Leiharbeitnehmer einzuhalten. Leiharbeitnehmer dürfen eine tägliche 
Arbeitszeit von 10 Stunden nicht überschreiten.  
Überstunden können im Bedarfsfall unter Beteiligung der Interessenvertretungen vom Auftraggeber 
beantragt werden. 

 
4 Überlassungszeitraum 
 

Die Überlassung beginnt am       und endet am      . 
 
5 Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers 
 

Als Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers werden vereinbart:  
      

 
6 Kündigung 
 

Gem. Ziffer 17.3 des Rahmenvertrages      /      beträgt die Kündigungsfrist für diesen Abruf 2 Wochen 
zum Monatsende. 

 
7 Verantwortlicher Ansprechpartner 
 

des Auftraggebers:        , vertreten durch      ,  
HZD, Mainzer Straße 29, 65185 Wiesbaden, 
Tel.: 0611/340-      

 
des Auftragnehmers:        

 
8 Rechnungsempfänger (/in) 
 

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung 
Frau Anne Dauscher 
Mainzer Straße 29 
65185 Wiesbaden  

 
9 Sonstige Vereinbarungen 
 

Dieser Vertrag wird zu den Bedingungen des Rahmenvertrages Nr.      /      über die Überlassung 
von Arbeitnehmern zur Erbringung von SAP-BI-Beratung für die BI-Basis geschlossen. Die 
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Bedingungen dieses Rahmenvertrages – insbesondere die darin festgelegten Fristen, Rahmenbe-
dingungen, Qualitätssicherungsmaßnahmen und Preise – sind auf das vorliegende Vertragsverhältnis 
anzuwenden und gehen den Regelungen des Einzelvertrages, soweit sie in Widerspruch zu den 
Regelungen des Rahmenvertrages stehen, vor.  
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers finden keine Anwendung. 
 

10  Sicherheitsüberprüfung 
 

Bezugnehmend auf Ziffer 14 des Rahmenvertrages ist für nachfolgende Personen eine 
Sicherheitsüberprüfung nach dem Hessischen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes (HSÜG) durch das 
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen erforderlich: 
 
 

Name  Vorname  
  
  
  
 
 

 
 

                    ,                            ,  

Ort, Datum  Ort, Datum 
      Hessische Zentrale für Datenverarbeitung
   

Auftragnehmer (Name(n) in Druckschrift)  Auftraggeber (Name(n) in Druckschrift)
   

Unterschrift(en) Auftragnehmer  Unterschrift(en) Auftraggeber 
 


